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Mehrere Vorschriften- und Richtlinienänderun-
gen erfordern eine Neuauflage des Buches, um 
den Nutzern den aktuellen Stand wiederzugeben.

Hierbei ist insbesondere die 56. Verordnung zur 
Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 10.6.2024 (BGBL. I 2024, Nr. 191) zu 
nennen, durch die überwiegend Vorschriften der 
StVZO geändert wurden. So enthält die Verord-
nung eine umfassende Änderung des §  19,  
Änderungen der §§  22, 22a und 34 und der  
Umweltschutzvorschriften des § 47 (Abgase), 
des § 47d (Kohlendioxidemissionen, Kraftstoff-
verbrauch, Reichweite, Stromverbrauch), des 
§ 49 (Geräuschentwicklung und Schalldämpfer-
anlage) sowie eine Überarbeitung des § 57b 
(Fahrtenschreiber), einschließlich der dazuge-
hörigen Anlagen XVIII bis XVIIId sowie eine 

Anpassung der im Anhang aufgeführten inter-
nationalen EU- und ECE-Vorschriften.

Im Weiteren wurden die Korrektur der soge-
nannten „HU-Richtlinie“ und die Änderung der 
„Richtlinie über die Mindestanforderungen an 
Bauart oder Ausrüstung der Pannenhilfsfahr-
zeuge“ in das Buch aufgenommen.

Die 26. Auflage hat nunmehr den Stand August 
2024.

Bonn, im August 2024

Heribert Braun

Rainer Krautscheid

Hinweis:

Das Buch enthält, wie bereits in den vorhergehenden Auflagen, keine Vorschriften/Hinweise zur  
vorgeschriebenen Beleuchtung von Fahrzeugen. Entsprechendes enthalten die Loseblattsammlung 
„Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht“, Verlag Heinrich Vogel, München und „Lichttechnische Ein-
richtungen an Kfz und deren Anhänger“, Kirschbaum-Verlag, Bonn.

Die mit  gekennzeichneten Tabellen können auf der Infoseite zum Buch unter www.heinrich- 
vogel-shop.de bzw. unter www.auto-business-shop.de im DIN A4-Format heruntergeladen werden.

Vorwort
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§ 29 / § 29a StVZO
1

§ 29, 29a und Anlage VIII StVZO;  
Untersuchung der Kfz und Anhänger,  
Datenübermittlung1

1. § 29 und § 29a StVZO
2. Anlage VIII StVZO
3. Übergangsvorschriften (§ 72 Abs. 2 i.v.m. § 29, Anlagen StVZO)
4. Untersuchungspflichtige Fahrzeuge und Ausnahmen
5. Fahrzeuge, die kein eigenes amtliches Kennzeichen führen und damit 

von der Untersuchungspflicht ausgenommen sind
6. Durchführung von Untersuchungen nach § 29 StVZO bei  

Auslandsaufenthalten
7. Sondervorschriften für HU nach BOKraft
8. HU-Daten-Übermittlungsrichtlinie

B

1. § 29 StVZO

  Untersuchung der Kraftfahr- 
zeuge und Anhänger

(1) Die Halter von zulassungspflichtigen Fahr-
zeugen im Sinne des § 3 Absatz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung und kennzeichenpflich-
tigen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 2 und 3 
Satz  2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
haben ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten nach 
Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit 

1 Die „Verordnung über die Erfassung von Kfz-Energieverbrauchs-
daten und ihre Übermittlung an die Europäische Kommission 
(Kfz-Energieverbrauchsdaten-Erfassung-Verordnung — Kfz-EEV)“ 
(BGBl. 2024 I Nr. 259 vom 07.08.2024) regelt die Erhebung der 
Daten aus dem praktischen Fahrbetrieb zum Kraftstoffverbrauch 
oder zum Kraftstoff- und Stromverbrauch bei Gelegenheit der 
Hauptuntersuchung und deren Übermittlung an die Europäische 
Umweltagentur. Sie beauftragt die zur Durchführung der 
Hauptuntersuchung berechtigten Stellen, die Energieverbrauchs-
daten und die Fahrzeugidentifikationsnummer des Fahrzeugs zu 
erfassen und an das Kraftfahrt-Bundesamt zu übermitteln (vgl. 
Drucksache 20/7873; Deutscher Bundestag). Die Erhebung der 
Daten ist kein Bestandteil der Hauptuntersuchung nach § 29 
StVZO.

Anlage VIIIa in regelmäßigen Zeitabständen 
untersuchen zu lassen. Ausgenommen sind

1.  Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach den 
§§ 41 und 43 der Fahrzeug-Zulassungverord-
nung,

2.  Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundes-
polizei.

Über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feu-
erwehren und des Katastrophenschutzes ent-
scheiden die zuständigen obersten Landesbe-
hörden im Einzelfall oder allgemein.

(2) Der Halter hat den Monat, in dem das Fahr-
zeug spätestens zur

1.  Hauptuntersuchung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfplakette nach Anlage IX auf 
dem amtlichen Kennzeichen nachzuweisen, 
es sei denn, es handelt sich um ein Kurzzeit-
kennzeichen oder Ausfuhrkennzeichen,

2.  Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfmarke in Verbindung mit 
einem SP-Schild nach Anlage IXb nachzu-
weisen.

§ 29 / § 29a 
StVZO
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§ 29 / § 29a StVZOB1

Prüfplaketten sind von der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde oder den zur Durchfüh-
rung von Hauptuntersuchungen berechtigten 
Personen zuzuteilen und auf dem hinteren amt-
lichen Kennzeichen dauerhaft und gegen Miss-
brauch gesichert anzubringen. Prüfplaketten in 
Verbindung mit Plakettenträgern sind von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzu-
teilen und von dem Halter oder seinem Beauf-
tragten auf dem hinteren amtlichen Kennzei-
chen dauerhaft und gegen Missbrauch gesichert 
anzubringen. Abgelaufene Prüfplaketten sowie 
gegebenenfalls vorhandene Plakettenträger sind 
vor Anbringung neuer Prüfplaketten oder neuer 
Prüfplaketten in Verbindung mit Plakettenträ-
gem zu entfernen. Prüfmarken sind von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzu-
teilen und von dem Halter oder seinem Beauf-
tragten auf dem SP-Schild nach den Vorschrif-
ten der Anlage IXb anzubringen oder von den 
zur Durchführung von Hauptuntersuchungen 
oder Sicherheitsprüfungen berechtigten Perso-
nen zuzuteilen und von diesen nach den Vor-
schriften der Anlage IXb auf dem SP-Schild 
anzubringen. SP-Schilder dürfen von der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde, von den zur 
Durchführung von Hauptuntersuchungen be-
rechtigten Personen, dem Fahrzeughersteller, 
dem Halter oder seinem Beauftragten nach den 
Vorschriften der Anlage IXb angebracht wer-
den.

(3) Eine Prüfplakette darf nur dann zugeteilt 
und angebracht werden, wenn die Vorschriften 
der Anlage VIII eingehalten sind. Durch die 
nach durchgeführter Hauptuntersuchung zuge-
teilte und angebrachte Prüfplakette wird be-
scheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
dieser Untersuchung vorschriftsmäßig nach 
Nummer 1.2 der Anlage VIII ist. Weist das 
Fahrzeug lediglich geringe Mängel auf, so kann 
abweichend von Satz 1 die Prüfplakette zuge-
teilt und angebracht werden, wenn die unver-
zügliche Beseitigung der Mängel zu erwarten 
ist.

(4) Eine Prüfmarke darf zugeteilt und ange-
bracht werden, wenn das Fahrzeug nach Ab-
schluss der Sicherheitsprüfung nach Maßgabe 
der Nummer 1.3 der Anlage VIII keine Mängel 
aufweist. Die Vorschriften von Nummer 2.6 der 
Anlage VIII bleiben unberührt.

(5) Der Halter hat dafür zu sorgen, dass sich die 
nach Absatz 3 angebrachte Prüfplakette und die 
nach Absatz 4 angebrachte Prüfmarke und das 
SP-Schild in ordnungsgemäßem Zustand befin-
den; sie dürfen weder verdeckt noch ver-
schmutzt sein.

(6) Monat und Jahr des Ablaufs der Frist für die 
nächste

1.  Hauptuntersuchung müssen von demjenigen, 
der die Prüfplakette zugeteilt und angebracht 
hat,

a)  bei den im üblichen Zulassungsverfahren 
behandelten Fahrzeugen in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I oder

b)  bei anderen Fahrzeugen auf dem nach § 4 
Absatz 5 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung mitzuführenden oder aufzubewah-
renden Nachweis in Verbindung mit dem 
Prüfstempel der untersuchenden Stelle 
oder dem HU-Code und der Kennnummer 
der untersuchenden Person oder Stelle,

2.  Sicherheitsprüfung müssen von demjenigen, 
der die Prüfmarke zugeteilt hat, im Prüfpro-
tokoll 

vermerkt werden.

(7) Die Prüfplakette und die Prüfmarke werden 
mit Ablauf des jeweils angegebenen Monats un-
gültig. Ihre Gültigkeit verlängert sich um einen 
Monat, wenn bei der Durchführung der Haupt-
untersuchung oder Sicherheitsprüfung Mängel 
festgestellt werden, die vor der Zuteilung einer 
neuen Prüfplakette oder Prüfmarke zu beheben 
sind. Satz 2 gilt auch, wenn bei geringen Män-
geln keine Prüfplakette nach Absatz 3 Satz 3 
zugeteilt wird, und für Prüfmarken in den Fäl-
len der Anlage VIII Nummer 2.4 Satz 6. Befin-
det sich an einem Fahrzeug, das mit einer 
Prüfplakette oder einer Prüfmarke in Verbin-
dung mit einem SP-Schild versehen sein muss, 
keine gültige Prüfplakette oder keine gültige 
Prüfmarke, so kann die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde für die Zeit bis zur Anbrin-
gung der vorgenannten Nachweise den Betrieb 
des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr untersa-
gen oder beschränken. Die betroffene Person 
hat das Verbot oder die Beschränkung zu beach-
ten.
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(8) Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslun-
gen mit der in Anlage IX beschriebenen 
Prüfplakette oder der in Anlage IXb beschriebe-
nen Prüfmarke in Verbindung mit dem SP-
Schild Anlass geben können, dürfen an Kraft-
fahrzeugen und ihren Anhängern nicht ange- 
bracht sein.

(9) Der für die Durchführung von Hauptuntersu-
chungen oder Sicherheitsprüfungen Verantwort-
liche hat für Hauptuntersuchungen einen Unter-
suchungsbericht und für Sicherheitsprüfungen 
ein Prüfprotokoll nach Maßgabe der Anlage VIII 
zu erstellen und dem Fahrzeughalter oder sei-
nem Beauftragten auszuhändigen.

(10) Der Halter hat den Untersuchungsbericht 
mindestens bis zur nächsten Hauptuntersuchung 
und das Prüfprotokoll mindestens bis zur näch-
sten Sicherheitsprüfung aufzubewahren. Der 
Halter oder sein Beauftragter hat den Untersu-
chungsbericht, bei Fahrzeugen, bei denen nach 
Nummer 2.1 Anlage VIII eine Sicherheitsprü-
fung durchzuführen ist, zusammen mit dem 
Prüfprotokoll zuständigen Personen und der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde auf 
deren Anforderung hin auszuhändigen. Kann 
der letzte Untersuchungsbericht oder das letzte 
Prüfprotokoll nicht ausgehändigt werden, hat 
der Halter auf seine Kosten Zweitschriften von 
den prüfenden Stellen zu beschaffen oder eine 
Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprü-
fung durchführen zu lassen. Die Sätze 2 und 3 
gelten nicht für den Hauptuntersuchungsbericht 

bei der Fahrzeugzulassung, wenn die Fälligkeit 
der nächsten Hauptuntersuchung für die nach 
Landesrecht zuständige Behörde aus einem an-
deren amtlichen Dokument ersichtlich ist.

(11) − (13) aufgehoben

§ 29a Datenübermittlung
Die zur Durchführung von Hauptuntersuchungen 
oder Sicherheitsprüfungen nach § 29 berechtig-
ten Personen sind verpflichtet, nach Abschluss 
einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheits-
prüfung die in § 61 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulas-
sungsverordnung genannten Daten an das Kraft-
fahrt-Bundesamt zur Speicherung im Zentralen 
Fahrzeugregister zu übermitteln. Darüber hinaus 
müssen die zur Durchführung von Hauptuntersu-
chungen nach § 29 berechtigten Personen nach 
Abschluss einer Hauptuntersuchung die in § 61 
Absatz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
genannten Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt 
zur Speicherung im Zentralen Fahrzeugregister 
übermitteln. Die jeweilige Übermittlung hat

1.  bei verkehrsunsicheren Fahrzeugen nach 
Anlage VIII Nummer 3.1.4.4 oder 3.2.3.3 
am selben Tag,

2.  sonst unverzüglich, spätestens aber inner-
halb von zwei Wochen nach Abschluss der 
Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung

zu erfolgen.
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1. Allgemeine Hinweise zur Aner-
kennung

Da die Anerkennungsverfahren für Kfz-Werk-
stätten zur Durchführung von SP einerseits und 
Untersuchungen der Abgase andererseits bis auf 
die jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen 
schon in der Vergangenheit weitgehend überein-
stimmten, lag es nahe, die Anerkennungsverfah-
ren in einer Vorschrift (Anlage VIIIc StVZO) 
und in einer Anerkennungsrichtlinie zusam-
menzufassen. Diese sind seit dem 1.04.2006 an-
zuwenden. Das Verfahren zur Anerkennung von 
AUK-Werkstätten wurde i.R. der 41. VO-StVR 
vom 3.3.2006 (BGBl. I S. 470) ebenfalls in die 
vorgenannten Vorschriften/Richtlinie subsum-
miert. Damit konnte insgesamt eine Vereinfa-
chung und bessere Überschaubarkeit der An-
erkennungsvorschriften erreicht werden.

2. Verantwortliche Personen zur 
Durchführung von SP, AU und 
AUK

In Anlage VIIIc StVZO Nummern 2.4 und 2.5 
sind die Anerkennungsvoraussetzungen für die 
verantwortlichen Personen zur Durchführung 
der Prüfungen/Untersuchungen vorgeschrieben. 
In der amtlichen Begründung zu dieser Vor-
schrift (VkBl. 2006, S. 290) ist ausgeführt:

Mit der Liberalisierung der Handwerksordnung 
sind die Zugangsvoraussetzungen für die selbst-
ständige Führung eines Handwerksbetriebes 
wesentlich erleichtert worden. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch die „Anlage A“ zur 
Handwerksordnung von bisher 94 Handwerken 
auf 41 reduziert. Für die in der „Anlage“ aufge-
führten Handwerke wird der Meistertitel zur 
selbstständigen Führung eines Handwerkbetrie-
bes festgeschrieben und dem „Gefahrengeneig-

Anerkennung von Kfz-Werkstätten zur Durch- 
führung von SP und/oder AU sowie Schulung der 
verantwortlichen Personen und Fachkräfte
1. Allgemeine Hinweise zur Anerkennung
2. Verantwortliche Personen zur Durchführung von SP, AU und AUK
3. Hinweise zur SP-, AU- und AUK-Schulung
4. Anlage VIIIc StVZO; Anerkennung von Kfz-Werkstätten zur Durchfüh-

rung von SP und/oder Untersuchung der Abgase sowie Schulung der 
verantwortlichen Personen und Fachkräfte

5. Richtlinie für die Anerkennung von Kfz-Werkstätten zur Durchführung 
von SP und/oder AU und/oder AUK nach § 29 i.V.m. Anlage VIII  
und Anlage VIIIc StVZO („Anerkennungsrichtlinie“)

6. Richtlinie für die Durchführung von Schulungen der verantwortlichen 
Personen und Fachkräfte, die SP, AU, AUK nach § 29 i.V.m.  
Anlage VIII und Anlage VIIIa StVZO durchführen („SP-/AU-/AUK- 
Schulungsrichtlinie“) 

Anerkennungsvorschriften

2
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ten Handwerk“ zugerechnet. Damit wurde 
gleichzeitig bestätigt, dass die fahrzeugtechni-
schen Berufe „gefahrengeneigt“ sind.

Unabhängig von der novellierten Handwerks-
ordnung wird es wie bisher vielfältige Zugangs-
möglichkeiten zur selbstständigen Ausübung 
eines Handwerks auch bei den in der Anlage A 
aufgeführten Handwerken geben, für die nor-
malerweise eine Meisterprüfung vorgeschrie-
ben ist. Im Kfz-Handwerk bleibt damit das Pro-
blem bestehen, dass verantwortliche Personen 
für technische Fahrzeuguntersuchungen (SP, 
AU, AUK), u. U. keine Meisterausbildung besit-
zen. Dies führte und führt weiterhin zu einer Ab-
senkung der fachlichen Qualifikation bei der 
Durchführung von Untersuchungen im Rahmen 
der technischen Fahrzeugüberwachung. Diese 
einfachere Zugangsmöglichkeit hat in der Ver-
gangenheit bei den Anerkennungsstellen – ört-
lich zuständigen Kfz-Innungen – für SP/AU zu 
teilweise erheblichen Problemen geführt, weil 
die Handwerkskammern auch unberechtigte 
Personen „an Meisterstelle einsetzten“, obwohl 
die	 damit	 verbundenen	 qualitativen	 Anforde-
rungen nicht bestanden.

Da mit der novellierten Handwerksordnung die-
se Gleichstellung eher noch verstärkt wird, soll 
mit der neuen Nummer 2.4 der Anlage VIIIc 
StVZO eine Regelung aufgenommen werden, 
wonach die verantwortlichen Personen für die 
Durchführung der SP und/oder AU und/oder 
AUK immer die dort festgeschriebene fachliche 
Qualifikation, also eine abgeschlossene Meis-
terausbildung, in den genannten Berufen besit-
zen müssen.

Vor dem Hintergrund, dass diese Personengrup-
pen besondere und herausgehobene Prüfungs-/ 
Untersuchungstätigkeiten gemäß den straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften durchführen 
und eine verantwortliche Wahrnehmung hoheit-
licher Aufgaben als Beliehene übernehmen und 
erfüllen, wurde die besondere Qualifizierung 
mit erfolgreichem Abschluss als „Meister“ in 
die StVZO aufgenommen.

Unabhängig von dieser nachzuweisenden Qua-
lifikation bei der Ausübung von Untersuchun-
gen im Rahmen der technischen Fahrzeugüber-
wachung führt dies zu keiner Beschränkung des 
liberalisierten Zugangs zur selbstständigen Füh-

rung eines Handwerkbetriebs. Damit ist ge-
währleistet, dass Unternehmensgründungen, 
Beschäftigung und Ausbildung im Handwerk 
auch weiterhin möglich sind.

3. Hinweise zur SP-, AU- und AUK-
Schulung

– Für die Durchführung von verkehrssicher-
heitstechnischen Untersuchungen und Prü-
fungen war in der StVZO bis November 1999 
für das Personal von Bremsendiensten (BSU) 
eine regelmäßige Schulung mit Abschluss-
prüfungen im Abstand von 3 Jahren vorge-
schrieben. Gleiches gilt dem Grunde nach für 
die „die HU durchführenden Personen“; für 
sie ist die regelmäßige Schulung (jährlich) 
entweder über das Kraftfahrsachverständi-
gengesetz (KfSachvG) oder über Anlage  
VIIIb StVZO vorgeschrieben.

– Die Schulung für die die AU durchführenden 
Fachkräfte und verantwortlichen Personen 
war bisher durch § 47b Abs. 3 StVZO vorge-
schrieben. Diese Vorschrift wurde, ebenso 
wie die Vorschriften für die neu vorgeschrie-
bene AUK-Schulung, in die Anlage VIIIc 
StVZO aufgenommen; § 47b StVZO wurde 
zum 1.4.2006 aufgehoben.

– Anlage VIIIc StVZO schreibt u.a. vor, dass 
die SP-/AU-/AUK-Anerkennungen erteilt 
werden, wenn der Antragsteller oder die für 
die Durchführung der Prüfung/Untersuchung 
verantwortlichen Personen und die Fachkräf-
te darüber hinaus eine dem jeweiligen Stand 
der Technik der zu prüfenden Fahrzeuge ent-
sprechende Schulung erfolgreich abgeschlos-
sen haben. Diese Vorschrift wird durch die 
„Anerkennungsrichtlinie“ präzisiert; die An-
forderungen an die Durchführung der Schu-
lungen und an die vorgeschriebenen Ab-
schlussprüfungen sind in der „SP-/AU-/
AUK-Schulungsrichtlinie“ enthalten.

SP-, AU- und AUK-Schulung – Hinweise
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Zum besseren Verständnis und zur Einführung 
in die maßgeblichen Vorschriften enthält das 
nachstehende Kapitel Erläuterungen über das 
Zustandekommen von Gesetzen und Verord-
nungen sowie Hinweise, die beim Umgang mit 
der StVZO, teilweise auch mit der FZV und der 
EG-FGV zu beachten sind. Es wurde in zwei 
Unterabschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt 
wird auf das Straßenverkehrsgesetz (StVG), sei-
ne Ermächtigungsnormen und der darauf basie-
renden StVZO, FZV und der EG-FGV einge-

gangen. Im zweiten Abschnitt wird auf die inter-
nationalen Vorschriften der Europäischen Union 
– EU – (früher: Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft) sowie auf die Vorschriften der UN-
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) ein-
gegangen.

Kurze Einführung in das Straßenverkehrsrecht
I. Nationale Vorschriften
    1. StVG, Allgemeines
    2. StVZO, Allgemeines, Anwendungsbereich
    3. Aufbau der StVZO und der FZV
    4. Ausnahmeverordnungen zur StVZO/FZV
    5. Erteilung von Ausnahmen nach § 70 StVZO und § 76 FZV
    6. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

(§ 72 StVZO und § 79 FZV)
    7. Zuständigkeiten für die Ausführung der StVZO (§ 68 StVZO) und FZV  

(§ 75 FZV)
    8. Verstöße (Ordnungswidrigkeiten) gegen die StVZO und FZV
    9. Hinweise zum Umgang mit der StVZO

II. Internationale Vorschriften
10. Zweckbestimmung internationaler Vorschriften
11. ECE-Regelungen
12. EU-Richtlinien
13. Verhältnis StVZO zu ECE-Regelungen und EU-Richtlinien
14. EU-Typgenehmigung und EG-FGV
15. Weltweite Harmonisierung fahrzeugtechnischer Vorschriften

M
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StVZO-Anwendungsbereich

I. Nationale Vorschriften

1. StVG, Allgemeines
In einem Gesetz werden üblicherweise nur die 
„Grundsätze“ des zu regelnden Bereichs fest- oder 
vorgeschrieben. So bestimmt § 1 StVG, dass Kfz, 
die auf öffentlichen Wegen oder Plätzen in Betrieb 
gesetzt werden sollen, der Zulassung bedürfen. 
Mit diesem Grundsatz kann weder der Bürger 
noch die Verwaltung allzu viel anfangen. Wie ein 
Kfz beschaffen und ausgerüstet sein muss, wo und 
unter welchen Voraussetzungen die Zulassung er-
folgen kann, muss deshalb in Ausführungsbestim-
mungen geregelt werden. Gesetze werden aus die-
sen Gründen im Allgemeinen erst „lebendig“ bzw. 
anwendbar, wenn zu ihrer Ausführung Rechtsver-
ordnungen erlassen sind. Allerdings können zu 
einem Gesetz nicht ohne weiteres Rechtsverord-
nungen (Ausführungsbestimmungen) erlassen 
werden. Vielmehr bestimmt Artikel 80 des Grund-
gesetzes, dass Rechtsverordnungen zu einem Ge-
setz nur erlassen werden dürfen, wenn in dem Ge-
setz eine Ermächtigung hierzu enthalten ist. Im 
vorliegenden Fall ist z.B. in den §§ 6, 6a und 24a, 
26a StVG das BMDV – soweit Vorschriften zum 
Schutze der Umwelt betroffen sind, in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz – ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates Rechtsverordnungen und allgemeine VwV zu 
diesem Gesetz zu erlassen. Hiervon wurde Ge-
brauch gemacht und neben der StVZO u.a. folgen-
de Rechtsverordnungen zum StVG erlassen:

a)  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO); sie be-
stimmt das Verhalten sämtlicher Teilnehmer 
im öffentlichen Straßenverkehr.

b)  Verordnung über die Zulassung von Fahr-
zeugen zum Straßenverkehr (FZV).

c)  EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 
(EG-FGV); sie enthält die erforderlichen na-
tionalen Vorschriften zur Genehmigung EU-
Typgeprüfter Fahrzeuge.

d)  Verordnung über die Zulassung von Perso-
nen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis- 
Verordnung – FeV).

e)  Fahrzeugteileverordnung (FzTV); sie regelt 
die verwaltungsmäßige Prüfung und Kenn-

zeichnung bauartgenehmigungspflichtiger 
Fahrzeugteile.

Auf zwei Änderungen der StVG sei hingewiesen:

1.  „4. Gesetz zur Änderung der StVG und ande-
rer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“ 
vom 12.7.2021 (BGBl. I S. 3091), durch das 
im Wesentlichen die Ermächtigungsnorm 
des § 6 StVG neu strukturiert und gefasst 
wurde;

2  „Gesetz zur Änderung des StVG und des 
Pflichtversicherungsgesetzes − Gesetz zum 
autonomen Fahren“ vom 12.7.2021 (BGBl. I 
S. 3108), durch das Kfz mit automatischen 
Fahrfunktionen in festgelegten Betriebsbe-
reichen fahren dürfen.

Für die Rechtsgültigkeit bundesrechtlicher Vor-
schriften (Gesetze, Rechtsverordnungen und 
deren Änderungen) ist immer die Verkündung 
im Bundesgesetzblatt (BGBl.) erforderlich. Die 
Begründungen (Erläuterungen) zu Änderungen 
oder Ergänzungen von straßenverkehrsrechtli-
chen Vorschriften werden überwiegend wie die 
Richtlinien zur StVZO im Verkehrsblatt (Amts-
blatt des BMDV), teilweise auch im Bundesan-
zeiger veröffentlicht.

2. StVZO, Allgemeines,  
Anwendungsbereich

Die StVZO wurde am 13. November 1937 erlas-
sen und ist am 1. Januar 1938 in Kraft getreten. 
Seit dieser Zeit ist sie durch zahlreiche Verord-
nungen geändert und ergänzt worden. In der 
StVZO sind die Einzelbestimmungen und Vo-
raussetzungen, unter denen Fahrzeuge am Stra-
ßenverkehr teilnehmen dürfen, festgeschrieben. 

Grundlage zum Erlass der StVZO ist – wie unter 
1. erwähnt – das StVG. § 1 StVG lautet:

„(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf 
öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden 
sollen, müssen von der zuständigen Behörde (Zu-
lassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein. 
Die Zulassung erfolgt auf Antrag des Verfügungs-
berechtigten des Fahrzeugs bei Vorliegen einer 
Betriebserlaubnis, Einzelgenehmigung oder EG-
Typgenehmigung durch Zuteilung eines amtli-
chen Kennzeichens. 

M1
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4. Verordnung über technische 
Kontrollen von Nutzfahrzeugen 
auf der Straße (TechKontrollV)

Vom 21.5.2003 (BGBl. I S. 774, VkBl. S. 418), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
zur Anpassung von Gesetzen und Verordnungen 
an die neue Behördenbezeichnung des BAG vom 
2.3.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56).

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten 
für die technische Kontrolle von Nutzfahrzeu-
gen, die am Straßenverkehr teilnehmen oder aus 
einem Drittland in Deutschland einfahren. 

(2) Auf Grund anderer Rechtsvorschriften durch-
zuführende Kontrollen von Nutzfahrzeugen, die 
nicht unter Absatz 1 fallen, bleiben unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Be-
griff:

1. „Nutzfahrzeug“: ein Kraftfahrzeug samt zu-
gehörigem Anhänger oder Sattelanhänger, 
das der Beförderung von Gütern oder Fahr-
gästen dient und

 a)  der Fahrzeugklasse M2, M3, N2, N3, O3 
oder O4 nach Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2018/858 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. Mai 2018 
über die Genehmigung und die Markt-
überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Sys-
temen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeu-
ge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/1445 (ABl. L 313 vom 
6.9.2021, S. 4) geändert worden ist, oder

 b)  der Fahrzeugklasse T1b, T2b, T3b, 
T4.1b, T4.2b oder T4.3b nach Artikel 4 
der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. Februar 2013 über die Genehmi-
gung und Marktüberwachung von land- 
und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
(ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) 
2019/519 (ABl. L 91 vom 29.3.2019, 
S. 42) geändert worden ist, 

 angehört.

2. „Kontrolle“: die von den Behörden nicht an-
gekündigte und somit unerwartete, auf öf-
fentlichen Straßen oder hierfür durch die 
nach § 3 Absatz 1 zuständigen Behörden ge-
sondert bestimmten Flächen durchgeführte 
Überwachung, Prüfung oder Untersuchung 
eines Nutzfahrzeugs hinsichtlich seines 
technischen Zustands nach den Maßgaben 
des § 5 durch die zuständigen Behörden,

3. „Prüfpunkt“: die technische Ausrüstung und 
Beschaffenheit der Nutzfahrzeuge, die kont-
rolliert werden sollen und die Sicherung der 
mit ihnen beförderten Ladung; die Prüfpunk-
te sind in den Anhängen II, III Abschnitt II 
und im Anhang IV der Richtlinie 2014/47/
EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. April 2014 über die technische 
Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in 
der Union am Straßenverkehr teilnehmen, 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/
EG (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 134; 
L 197 vom 4.7.2014, S. 87) aufgelistet,

4. „Mitgliedstaaten“: solche, die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sind,

5. „Sichtprüfung“: Inaugenscheinnahme auch 
im Zusammenhang mit Betätigung der be-
treffenden Einrichtungen,

6. „geringe Mängel“: solche ohne bedeutende 
Auswirkung auf die Fahrzeugsicherheit oder 
auf die Umwelt sowie andere geringfügige 
Unregelmäßigkeiten,

7. „erhebliche Mängel“: solche, die die Fahr-
zeugsicherheit oder die Umwelt beeinträch-
tigen oder durch die andere Verkehrsteilneh-
mer gefährdet werden können oder andere 
bedeutende Unregelmäßigkeiten,
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